
 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
LA-VK-BAU/Schloss/16-2021 
Landeck, 03.12.2021 

Strabag AG, Thomas-Walch-Straße 34a, 6460 Imst;  
Arbeiten auf/neben der L 76 Landecker Straße – Neubau Schlossgalerie; - VERORDNUNG; 
VERORDNUNG verkehrsregelnde Maßnahmen auf der L 76 Landecker Straße; 

 

V E R O R D N U N G 
 

Auf Grund der Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1a und 94 b der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl 
Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 154/2021, werden im Interesse der 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf der L 76 Landecker Straße im Zuge der 
Neuerrichtung der Schlossgalerie folgende Verkehrsregelungen verfügt: 

 

§ 1 

Verkehrsregelungen: 

(1) Der zu verordnende Bereich umfasst die L 76 Landecker Straße von km 0,325 bis km 2,425 
in beiden Fahrtrichtungen.  

(2) Es werden im angegeben Streckenabschnitt der L 76 Landecker Straße jene 
Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsgebote und –verbote erlassen, die aus nachfolgenden Unterlagen 
des Ingenieurbüro Brandner, 6020 Innsbruck, ersichtlich sind:  

• Einbahnregelung:    „BPH 3 Einbahn“ (09.11.2021) 

• Sperre:     „BPH 3 Sperre“ (09.11.2021) 

• Ampelregelung:    „BPH 3 Ampel“ (09.11.2021) 

 

Die genannten Dokumente bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
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§ 2 
Kundmachung 

(1) Diese Verordnung ist gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 durch die verfügten 
Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierungen kundzumachen.  
Die Bestimmungen der §§48 bis 54 der Straßenverkehrsordnung 1960 müssen bei der Aufstellung 
der Straßenverkehrszeichen genau beachtet werden. 
Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrszeichenverordnung in 
der derzeit gültigen Fassung entsprechen. 

(2) Die Verordnung tritt mit dem Zeitpunkt der Anbringung der Verkehrszeichen innerhalb der 
unter § 3 Zif. 1 und Zif. 2 genannten Zeitraum in Kraft und mit deren Entfernung wieder außer Kraft.  

(3) Gemäß § 43 Abs. 1a StVO 1960 letzter Satz sind der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der 
Anbringung (Sichtbarmachung) sämtlicher verkehrsregelnder Maßnahmen von den Organen des 
Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG 1991) festzuhalten. 

 

§ 3 
In- Außer-Kraft-Treten  

(1) Diese Verordnung tritt am 11. Dezember 2021 in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2022 außer Kraft. 

(3) Allfällige dieser Verordnung entgegenstehende Verfügungen werden zwischen den im Abs. 1 
und 2 genannten Zeitraum aufgehoben.  

 

Für den Bezirkshauptmann: 

Mag. Siegmund Geiger 
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